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Bürgerallianz will
Klarheit beim

Abwasser

Neue Schulart Gemeinschaftsschule

Nach dem neuen Thüringer Was-
sergesetz müssen dezentrale Kläran-
lagen Vorrang vor zentralen haben, so
die Bürgerallianz Thüringen gegen
überhöhte Kommunalabgaben e.V.
Das müsse sich auch in der Förderpo-
litik der Landesregierung wiederspie-
geln. Es sei nicht hinzunehmen, wenn
die kommunale Selbstverwaltung ih-
re Investitionen für Abwasserklärung
auf Kosten der Beitrags- und Ge-
bührenzahler durchsetzt. Deshalb for-
dern Bürgerinitiativen die Veröffent-
lichung der Abwasserbeseitigungs-
konzepte (AKB) in den Zweckver-
bänden und haben zudem angekün-
digt, genau zu prüfen, ob die Investi-
tionen tatsächlich umweltfreundlich
und kostengünstig sind.

Die Zweckverbände Wasser- und
Abwasser haben ebenfalls ein Interes-
se daran, die Abwasserentsorgung
mit dezentralen Kläranlagen bezahl-
bar umzusetzen. Das ergab ein Ge-
spräch, das Vertreter der Bürgeralli-
anz im Umweltministerium führten.
Eine weitere Gebühren- und Beitrags-
erhöhung sei gegenüber den Kunden
nicht zu realisieren, versicherte der
zuständige Referent für Abwasserent-
sorgung, Frank Porst.

Bei einer durchschnittlich 87-pro-
zentigen Auslastung müsste es mög-
lich sein, die nötigen Mittel für de-
zentrale Kläranlagen aufzubringen.
Doch die Erfahrungen der Initiativen
sehen anders aus: Anträge auf Errich-
tung einer vollbiologischen dezentra-
len Anlage werden oft unbegründet
abgelehnt oder Zweckverbände inve-
stieren noch schnell und ohne Not-
wendigkeit, um später den An-
schluss- und Benutzerzwang begrün-
den zu können, so die Bürgerallianz.
Zur Umsetzung des novellierten
Thüringer Wassergesetzes und der
Kleinkläranlagenverordnung konnte
das Ministerium keine Aussagen ma-
chen, da die Frist für die Abgabe der
AKB am 31. März endete.

Die Aufgabenträger müssen in den
AKB alle abwassertechnischen Maß-
nahmen darstellen und dabei Pla-
nungsvorhaben anderer Träger
berücksichtigen, die Auswirkungen
auf die Abwasserbeseitigung haben:
Vorhaben im Straßenbau, Bauleitpla-
nungen sowie Dorfentwicklungs- und
Erneuerungsplanungen. Dabei sind
sie zur Kostenbegrenzung ausdrück-
lich angehalten und müssen die Wirt-
schaftlichkeit mit Vergleichsrechnun-
gen belegen. Thomas Wagner, Leiter
des Referates Siedlungswasserwirt-
schaft, sieht wegen der Kommunalen
Selbstverwaltung nur Kontroll- und
Regelungschancen bei vom Land ge-
förderten Maßnahmen. So müssen die
Bürgerinitiativen Thüringens vor Ort
die Umsetzung des Wassergesetzes
kontrollieren.
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Ein Projekt der Koalition von CDU
und SPD ist das Bildungsmodell „Ge-
meinschaftsschule“. Das Thüringer
Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur (TMBWK) hat zu
Beginn des Jahres dafür sein Konzept
vorgestellt. DIE LINKE fürchtet, dass
dabei die Regelschulen als „Rest-
schulen“ endgültig übrig bleiben
könnten. Das Ziel, längeres gemein-
sames Lernen für alle Thüringer Kin-
der, rückt ebenfalls in die Ferne.

Bereits nach dem bisherigen Schul-
gesetz war Vieles möglich. Schulen
in freier Trägerschaft nutzen bereits
jetzt die neue Schulform als Ganz-
tagsschulen mit reformpädagogi-
schen Ansätzen - sie können flexibler
auf Neues reagieren. Für die Unter-
stützung des neuen staatlichen
Schulmodells vor Ort ist es wichtig,
neben den inhaltlichen auch die mate-
riellen Voraussetzungen und den
Schülerrückgang als Chance zu be-

ke. Letztlich sollte nur das individuel-
le Leistungsvermögen und nicht die
gewählte Schulart oder der Geldbeu-
tel der Eltern entscheidend sein. Vor-
stellbar dafür wären verpflichtende
Kooperationen zwischen Schulen vor
Ort“, so Michaele Sojka, Bildungspo-
litische Sprecherin der Linksfraktion
in Thüringen. Notwendig dafür ist
auch der kostenlose Schülertransport.
Individualisiertes Lernen, frühe För-
derung und motiviertes pädagogi-
sches Personal sowie Schulsozialar-
beit - das alles sind weitere Bedingun-
gen für das erfolgreiche Entwickeln
der neuen Schulart Gemeinschafts-
schule.

Der Staatssekretär im TMBWK,
Roland Merten, äußerte in einer Ver-
anstaltung zum Konzept Gemein-
schaftsschule, dass „die Schule in den
Ort gehört“. Das gibt Elternvertretun-
gen und Bürgerinitiativen Mut, sich
für den Erhalt ihrer Schule im Ort ein-

behauptet hat, will DIE LINKE die
Gymnasien nicht abschaffen. Mit
ihrem Konzept der schrittweisen Ein-
führung einer Gemeinschaftsschule
kann das Ziel „Längeres gemeinsa-
mes Lernen“ langfristig sicher er-
reicht werden. DIE LINKE hatte mit
der Veröffentlichung ihres alternati-
ven Schulgesetzes und dessen öffent-
licher Diskussion ihre Vorstellung
von einem modernen Schulsystem
dargelegt. Jetzt müssen diese Ideen
weiterentwickelt werden.

Eines der großen Projekte der Bil-
dungspolitik in Thüringen ist die in-
klusive Beschulung und der Umbau
der Förderschulen. Bildungsprozesse
laufen in heterogenen Gruppen nach-
weislich erfolgreicher ab, wie aktuel-
le Studien belegen. Sonderschulen
grenzen Schüler aus. Deshalb haben
viele europäischen Länder diese
Schulformen abgeschafft. Wenn Kin-
der mit Behinderungen die Schullauf-
bahn beginnen, darf es nur an ihren
persönlichen Ausgangssituationen
liegen, welchen Schulabschluss sie
erreichen, nicht aber an der Schul-
form oder daran, dass die notwendi-
gen Voraussetzungen für gemeinsa-
men Unterricht durch den Schulträger
nicht realisiert werden. Für erfolgrei-
che Inklusion bieten Gemeinschafts-
schulen daher ebenfalls gute Voraus-
setzungen.

Auch aus diesen Gründen interes-
siert sich das Kollegium des Alten-
burger Förderzentrums besonders für
die Entwicklung zu einer Gemein-
schaftsschule. Ein neues, schönes und
behindertengerechtes Schulgebäude
sowie die unmittelbare Nähe zu allen
anderen Schularten bieten beste Vor-
aussetzungen für die Entwicklung ei-
nes Gemeinschaftsschulcampus in
Altenburg-Nord. Konzeptionelle Ge-
danken wurden erarbeitet und bisher
dem Schulträger sowie dem Ministe-
rium angetragen.

In der kommunalen Praxis gibt es
zwischen Schul- und Sozialhilfeträ-
ger unterschiedliche Finanzierungs-
zuständigkeiten und Verantwortlich-
keiten. Die Bereitstellung von Inte-
grationshelfern oder Assistenz sowie
die Schaffung räumlicher Vorausset-
zungen für gemeinsamen Unterricht
ist sicher nicht zum Null-Tarif zu ha-
ben, hat aber im Thüringer Schulge-
setz Vorrang und entspricht der UN-
Konvention. Alle gehören vor Ort an
einen Tisch, um im Interesse eines
betroffenen Kindes die gesetzlichen
Vorgaben umsetzen zu können.

Die AG Bildung des Landesvor-
standes wird sich in ihrer nächsten
Sitzung am 8. Juni um 16.30 Uhr im
Landtag mit diesem Thema nochmals
beschäftigen und lädt dazu interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger, be-
sonders Kommunalpolitiker ein. Eine
Kontaktaufnahme ist auch über das
KOPOFOR möglich.
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greifen. „Ziel kommunaler Politik
muss es aber auch sein, dass in allen
Schulen, insbesondere in den Regel-
und Berufsschulen, Schulsozialarbeit
angeboten wird“, forderte Katharina
König, jugendpolitische Sprecherin
der Fraktion im Thüringer Landtag
bei einer Bildungsveranstaltung am
20. März.

Hinter der Gemeinschaftsschule
steckt nicht nur eine neue Struktur,
sondern auch ein neues pädagogi-
sches Konzept. Für den Erfolg der
Gemeinschaftsschule sind deshalb
viele Partner notwendig. Dazu
gehören auch die Schulträger. Für
Kommunalpolitiker ist es daher wich-
tig zu beobachten, wo sich welche Ini-
tiativen bilden und zu fragen, wie die
Schulträger diese unterstützen kön-
nen. Jetzt kommt es darauf an, die
Entwicklung von Gemeinschafts-
schulen nicht am Widerstand Einzel-
ner scheitern zu lassen.

„Der Wunsch vieler Eltern ist es,
dass die Wahl einer Schulart nicht
den möglichen Abschluss einschrän-

zusetzen. Wie in Herbsleben, wo sich
ein breites Bündnis gebildet hat, das
für die örtliche Schule kämpft.
„Wenn es dort gelingt, den gymnasia-
len Teil zu erhalten, fällt es den Eltern
sicher leichter, ihre Kinder zukünftig
in einer Gemeinschaftsschule einzu-
schulen, um nicht zwischen Grund-,
Regelschule oder Gymnasium wech-
seln zu müssen“, regte Michaele Soj-
ka als Bildungspolitikerin an.

Im Landkreis Sömmerda wurden in
der Vergangenheit mehrere Schulen
geschlossen, so dass in einem Ort die
Grundschule, im nächsten die Regel-
schule liegt. Wie soll dann Gemein-
schaftsschule funktionieren? “Da
bleibt nur die Möglichkeit der ver-
pflichtenden Kooperation“, erläutert
Michaele Sojka. Sömmerda gehört
zudem zu den Landkreisen, die die
vom Land bereitgestellte Jugendpau-
schale nicht ausschöpfen. Hier sei
Druck durch die Eltern und die ge-
samte Öffentlichkeit erforderlich, so
Katharina König.

Anders als die CDU im Wahlkampf


